
Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 
Probezeiten Probezeiten 

§ 48. (1) Die Probezeit bei der bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe ist 
mit mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren zu bemessen. Erweist sich die 
Fortsetzung einer Behandlung im Sinne von § 51 Abs. 3, zu der sich der Verurteilte 
bereit erklärt hat, als notwendig, um eine bedingte Entlassung rechtfertigen zu können 
(§ 46 Abs. 4), so ist die Probezeit mit mindestens einem und höchstens fünf Jahren zu 
bemessen. Übersteigt der bedingt erlassene Strafrest drei Jahre oder erfolgt die 
bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe wegen einer strafbaren Handlung gegen 
die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung von mehr als einem Jahr, so beträgt die 
Probezeit fünf Jahre. 

§ 48. (1) Die Probezeit bei der bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe ist 
mit mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren zu bemessen. Erweist sich die 
Fortsetzung einer Behandlung im Sinne von § 51 Abs. 3, zu der sich der Verurteilte 
bereit erklärt hat, als notwendig, um eine bedingte Entlassung rechtfertigen zu können 
(§ 46 Abs. 4), so ist die Probezeit mit mindestens einem und höchstens fünf Jahren zu 
bemessen. Übersteigt der bedingt erlassene Strafrest drei Jahre oder erfolgt die 
bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe wegen einer strafbaren Handlung gegen 
die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung von mehr als einem Jahr, so beträgt die 
Probezeit fünf Jahre. Bei der bedingten Entlassung aus einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe beträgt die Probezeit 10 Jahre. 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des 
Tatorts bestraft werden 

Strafbare Handlungen im Ausland, die ohne Rücksicht auf die Gesetze des 
Tatorts bestraft werden 

§ 64. (1) § 64. (1) 
1. …  1. unverändert 

 2. strafbare Handlungen, die jemand gegen einen österreichischen Beamten (§ 74 
Z. 4) während oder wegen der Vollziehung seiner Aufgaben und die jemand 
als österreichischer Beamter begeht; 

 2. strafbare Handlungen, die jemand gegen einen österreichischen Beamten (§ 74 
Abs. 1 Z. 4) oder Amtsträger (§ 74 Abs. 1 Z. 4a) während oder wegen der 
Vollziehung seiner Aufgaben und die jemand als österreichischer Beamter 
oder Amtsträger begeht. 

Andere Begriffsbestimmungen Andere Begriffsbestimmungen 
§ 74. (1) § 74. (1) 

 1.bis 4. …  1. bis 4. unverändert 
 4a. Amtsträger: jeder, der für Österreich, für einen anderen Staat oder für eine 

internationale Organisation ein Amt in der Gesetzgebung, Verwaltung oder 
Justiz innehat oder sonst mit öffentlichen Aufgaben, einschließlich in 
öffentlichen Untenehmen, betraut ist mit Ausnahme von Mitgliedern 
inländischer verfassungsmäßiger Vertretungskörper; 

 4a. Amtsträger: jeder, 
 a) der für den Bund, ein Bundesland, einen Gemeindeverband, eine 

Gemeinde, für einen Sozialversicherungsträger oder deren Hauptverband, 
für einen anderen Staat oder für eine internationale Organisation Aufgaben 
der Gesetzgebung, Verwaltung oder Justiz als deren Organ oder 
Dienstnehmer wahrnimmt, soweit er nicht als Mitglied eines inländischen 
verfassungsmäßigen Vertretungskörpers tätig ist, 

 b) soweit er sonst in Vollziehung der Gesetze tätig ist oder 
 c) der als Organ eines Rechtsträgers oder aufgrund eines Dienstverhältnisses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zu einem Rechtsträger tätig ist, der der Kontrolle durch den Rechnungshof, 
einen Rechnungshof eines Bundeslandes oder einer vergleichbaren 
internationalen oder ausländischen Kontrolleinrichtung unterliegt und der 
darüber hinaus überwiegend Leistungen für den Betrieb von in lit. a 
angeführten Rechtsträgern erbringt;  

(2) … (2) unverändert 
 (3) Unter leitenden Angestellten sind Angestellte eines Unternehmens, auf dessen 

Geschäftsführung ihnen ein maßgeblicher Einfluss zusteht, zu verstehen. Ihnen stehen 
Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats und Prokuristen ohne 
Angestelltenverhältnis gleich. 

Förderungsmißbrauch Förderungsmißbrauch 
§ 153b. (1)… § 153b. (1) unverändert 
(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer die Tat als leitender Angestellter 

(§ 306a) einer juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, der die Förderung gewährt wurde, oder zwar ohne 
Einverständnis mit demjenigen, dem die Förderung gewährt wurde, aber als dessen 
leitender Angestellter (§ 306a) begeht. 

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer die Tat als leitender Angestellter (§ 74 
Abs. 3) einer juristischen Person oder einer Personengemeinschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, der die Förderung gewährt wurde, oder zwar ohne 
Einverständnis mit demjenigen, dem die Förderung gewährt wurde, aber als dessen 
leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) begeht. 

Betrügerisches Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschlägen 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

Betrügerisches Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen und Zuschlägen 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz 

§ 153d. (1) bis (2)… § 153d. (1) bis (2) unverändert 
(3) Nach Abs. 1 und 2 ist gleich einem Dienstgeber zu bestrafen, wer die Tat als 

leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, oder zwar ohne Einverständnis mit 
dem Dienstgeber, aber als dessen leitender Angestellter (§ 306a) begeht.  

(3) Nach Abs. 1 und 2 ist gleich einem Dienstgeber zu bestrafen, wer die Tat als 
leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit, oder zwar ohne Einverständnis mit 
dem Dienstgeber, aber als dessen leitender Angestellter (§ 74 Abs 3) begeht.  

Organisierte Schwarzarbeit Organisierte Schwarzarbeit 
§ 153e. (1)… § 153e. (1) unverändert 
(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten Handlungen als 

leitender Angestellter (§ 306a StGB) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. 

(2) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten Handlungen als 
leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. 

Gemeinsame Bestimmungen über die Verantwortlichkeit leitender Angestellter Gemeinsame Bestimmungen über die Verantwortlichkeit leitender Angestellter 
§ 161. (1) Nach den §§ 156, 158, 159 und 162 ist gleich einem Schuldner, nach § 

160 gleich einem Gläubiger zu bestrafen, wer eine der dort genannten Handlungen als 
leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. Ebenso ist nach den 
genannten Bestimmungen zu bestrafen, wer zwar ohne Einverständnis mit dem 

§ 161. (1) Nach den §§ 156, 158, 159 und 162 ist gleich einem Schuldner, nach § 
160 gleich einem Gläubiger zu bestrafen, wer eine der dort genannten Handlungen als 
leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht. Ebenso ist nach den 
genannten Bestimmungen zu bestrafen, wer zwar ohne Einverständnis mit dem 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Schuldner oder Gläubiger, aber als dessen leitender Angestellter (§ 306a) handelt.  Schuldner oder Gläubiger, aber als dessen leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) handelt. 

§ 161. (2) Nach § 160 Abs. 2 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 306a) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht, der eine der dort 
bezeichneten Aufgaben übertragen worden ist. 

§ 161. (2) Nach § 160 Abs. 2 ist auch zu bestrafen, wer eine der dort genannten 
Handlungen als leitender Angestellter (§ 74 Abs. 3) einer juristischen Person oder einer 
Personengemeinschaft ohne Rechtspersönlichkeit begeht, der eine der dort 
bezeichneten Aufgaben übertragen worden ist. 

Geschenkannahme durch Bedienstete oder Beauftragte Geschenkannahme durch Bedienstete oder Beauftragte 
§ 168c. (1) … § 168c. (1) unverändert 
(2) Übersteigt der Wert des Vorteils 5.000 Euro, so ist der Täter mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
(2) Übersteigt der Wert des Vorteils 3.000 Euro, so ist der Täter mit 

Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter 

§ 304. (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für eine Handlung oder 
Unterlassung im Zusammenhang mit seiner Amtsführung von einem anderen für sich 
oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ein österreichischer Amtsträger oder Schiedsrichter, ein Amtsträger oder 
Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder ein 
Gemeinschaftsbeamter, der außer dem Fall des Abs. 1 im Hinblick auf seine 
Amtsführung von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, 
annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu 
bestrafen. 

(3) Übersteigt der Wert des Vorteils 3.000 Euro, so ist der Täter im Fall des Abs. 
1 mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren und im Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. 

(4) Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich versprechen läßt, 
ist nach Abs. 2 nicht zu bestrafen, es sei denn, daß die Tat gewerbsmäßig begangen 
wird. 

§ 304. (1) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflichtwidrige 
Ausführung oder Unterlassung einer Amtshandlung einen unrechtmäßigen Vorteil für 
sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 
Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro 
übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn 
Jahren zu bestrafen. 

(2) Ein Amtsträger oder Schiedsrichter, der für die pflichtgemäße Ausführung 
oder Unterlassung einer Amtshandlung einen unrechtmäßigen Vorteil für sich oder 
einen Dritten fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden 
Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat 
in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Ein österreichischer Amtsträger oder Schiedsrichter, ein Amtsträger oder 
Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder ein 
Gemeinschaftsbeamter, der außer den Fällen der Abs 1 und 2 von einer Person, die von 
einer von ihm oder einem Mitarbeiter vorzunehmenden, mit Wahrscheinlichkeit 
absehbaren und im übrigen inhaltlich bestimmten Amtshandlung betroffen oder an 
deren Vornahme oder Unterlassung interessiert ist, im Hinblick darauf einen 
unrechtmäßigen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, annimmt oder sich 
versprechen lässt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Wer die Tat in 
Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro 
übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zu 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
bestrafen. Nicht zu bestrafen ist, wer im Hinblick auf diese Amtshandlung einen 
Vorteil bis zum Wert von 100 Euro nicht entgegen einem ausdrücklichen 
dienstrechtlichen Verbot annimmt. 

(4) Die Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen von Repräsentations- oder 
dienstlichen Pflichten beziehungsweise –aufgaben sowie im redlichen amtlichen oder 
geschäftlichen Verkehr sozial adäquate Verhaltensweisen gelten nicht als Annahme 
eines unrechtmäßigen Vorteils.  

(5) Nach Abs 2 und 3 nicht zu bestrafen ist, wenn der Dienstgeber des 
Amtsträgers in Kenntnis des Sachverhaltes im Vorhinein die Auskunft erteilt hat, dass 
die Annahme eines Vorteils den dienstrechtlichen Vorschriften entspricht. 

Geschenkannahme durch Sachverständige Geschenkannahme durch Sachverständige 
§ 306. Ein von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ein bestimmtes 

Verfahren bestellter Sachverständiger, der für die Erstattung eines unrichtigen 
Befundes oder Gutachtens von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil 
fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

§ 306. Ein von einem Gericht oder einer anderen Behörde für ein bestimmtes 
Verfahren bestellter Sachverständiger, der für die Erstattung eines unrichtigen 
Befundes oder Gutachtens von einem anderen für sich oder einen Dritten einen Vorteil 
fordert, annimmt oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Vorteilswert 
begeht, ist mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist 
mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater Geschenkannahme durch Mitarbeiter und sachverständige Berater 
§ 306a. (1) Wer als Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines öffentlichen 

Unternehmens die Geschäftsführung durch Auskünfte, Vorschläge oder Unterlagen 
regelmäßig beeinflußt und in dieser Eigenschaft für eine auf die pflichtwidrige 
Vornahme oder Unterlassung einer Rechtshandlung durch den leitenden Angestellten 
gerichtete Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt 
oder sich versprechen läßt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. 

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer als gegen Entgelt tätiger sachverständiger Berater 
einen Beamten oder einen leitenden Angestellten eines öffentlichen Unternehmens bei 
der Führung der Amtsgeschäfte oder bei der Geschäftsführung durch Auskünfte, 
Vorschläge oder Unterlagen maßgebend beeinflußt und in dieser Eigenschaft für eine 
auf die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes durch den 
Beamten oder einer Rechtshandlung durch den leitenden Angestellten gerichtete 
Beeinflussung für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich 
versprechen läßt. 

(3) Als öffentliches Unternehmen gilt jedes Unternehmen, das von einer oder 
mehreren Gebietskörperschaften selbst betrieben wird oder an dem eine oder mehrere 

aufgehoben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Gebietskörperschaften unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 50 vH des Stamm-, 
Grund- oder Eigenkapitals beteiligt sind, jedenfalls aber jedes Unternehmen, dessen 
Gebarung der Überprüfung durch den Rechnungshof unterliegt. 

(4) Unter leitenden Angestellten sind Angestellte eines Unternehmens, auf dessen 
Geschäftsführung ihnen ein maßgeblicher Einfluss zusteht, zu verstehen. Ihnen stehen 
Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats und Prokuristen ohne 
Angestelltenverhältnis gleich. 

Bestechung Bestechung 
§ 307. (1) Wer  

 1. einem Amtsträger oder Schiedsrichter für eine Handlung oder Unterlassung im 
Zusammenhang mit dessen Amtsführung (§ 304 Abs. 1), 

 2. einem Sachverständigen für die Erstattung eines unrichtigen Befundes oder 
Gutachtens (§ 306),  

 3. einem Mitarbeiter eines leitenden Angestellten eines öffentlichen 
Unternehmens für eine auf die pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung 
einer Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a Abs. 1) oder 

 4. einem gegen Entgelt tätigen sachverständigen Berater für eine auf die 
pflichtwidrige Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäftes oder einer 
Rechtshandlung gerichtete Beeinflussung (§ 306a Abs. 2) 

für ihn oder einen Dritten einen Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer einem österreichischen Amtsträger oder Schiedsrichter, einem Amtsträger 
oder Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder einem 
Gemeinschaftsbeamten außer dem Fall des Abs. 1 im Hinblick auf dessen 
Amtsführung für ihn oder einen Dritten einen nicht bloß geringfügigen Vorteil 
anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

§ 307. (1) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die pflichtwidrige 
Ausführung oder Unterlassung einer Amtshandlung einen unrechtmäßigen Vorteil für 
ihn oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden 
Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteilswert 
begeht, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer einem Amtsträger oder Schiedsrichter für die pflichtgemäße Ausführung 
oder Unterlassung einer Amtshandlung einen unrechtmäßigen Vorteil für ihn oder 
einen Dritten anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden 
Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat 
in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Wer einem österreichischen Amtsträger oder Schiedsrichter, einem Amtsträger 
oder Schiedsrichter eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder einem 
Gemeinschaftsbeamten außer den Fällen des Abs. 1 und 2 als von einer von diesem 
oder dessen Mitarbeiter vorzunehmenden, mit Wahrscheinlichkeit absehbaren und im 
übrigen inhaltlich bestimmten Amtshandlung Betroffener oder an deren Vornahme 
oder Unterlassung Interessierter im Hinblick darauf einen unrechtmäßigen Vorteil 
anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 
Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 
Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. Nicht zu bestrafen ist, wer im Hinblick auf diese Amtshandlung einen 
Vorteil bis zum Wert von 100 Euro nicht entgegen einem ausdrücklichen 
dienstrechtlichen Verbot anbietet, verspricht oder gewährt. 

(4) Wer einem Sachverständigen für die Erstattung eines unrichtigen Befundes 
oder Gutachtens (§ 306), für ihn oder einen Dritten einen unrechtmäßigen Vorteil 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
anbietet, verspricht oder gewährt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 
Wer die Tat in Bezug auf einen 3.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in 
Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit 
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 

(5) Eine Tat nach Abs 2 oder 3 ist nicht zu bestrafen, wenn der Dienstgeber des 
Amtsträgers in Kenntnis des Sachverhaltes im Vorhinein die Auskunft erteilt hat, dass 
die Annahme eines Vorteils den dienstrechtlichen Vorschriften entspricht. 

Verbotene Intervention Verbotene Intervention 
§ 308. (1) Wer wissentlich unmittelbar oder mittelbar darauf Einfluss nimmt, dass 

ein Amtsträger, ein Mitglied eines inländischen verfassungsmäßigen 
Vertretungskörpers oder ein Schiedsrichter eine in seinen Aufgabenbereich fallende 
Dienstverrichtung parteilich vornehme oder unterlasse und für diese Einflussnahme für 
sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer lediglich einen geringfügigen Vorteil annimmt oder sich versprechen läßt, 
ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, es sei denn, daß die Tat gewerbsmäßig begangen 
wird. 

(3) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer im Rahmen seiner Befugnisse zu 
entgeltlicher Vertretung handelt. 

§ 308. (1) Wer wissentlich unmittelbar oder mittelbar darauf Einfluss nimmt, dass 
ein Amtsträger, ein Mitglied eines inländischen verfassungsmäßigen 
Vertretungskörpers oder ein Schiedsrichter eine in seinen Aufgabenbereich fallende 
Dienstverrichtung pflichtwidrig vornehme oder unterlasse und für diese Einflussnahme 
für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 
3.000 Euro übersteigenden Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren zu bestrafen. Wer die Tat in Bezug auf einen 50.000 Euro übersteigenden 
Vorteilswert begeht, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu 
bestrafen. 

(2) Wer lediglich einen 100 Euro nicht übersteigenden Vorteil annimmt oder sich 
versprechen lässt, ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, es sei denn, dass die Tat 
gewerbsmäßig begangen wird. 

Artikel 2 

Änderung der Strafprozessordnung 
Korruptionsstaatsanwaltschaft (KStA) Korruptionsstaatsanwaltschaft (KStA) 

§ 20a. (1) Die KStA ist bundesweit für die Leitung des Ermittlungsverfahren, 
dessen Beendigung im Sinne des 10. und 11. Hauptstücks sowie zur Erhebung der 
öffentlichen Anklage und deren Vertretung im Hauptverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Oberlandesgericht wegen folgender, nicht der Zuständigkeit des Bezirksgerichts 
(§ 30) unterliegenden strafbaren Handlungen zuständig: 

§ 20a. (1) Der KStA obliegt für das gesamte Bundesgebiet die Leitung des 
Ermittlungsverfahrens, dessen Beendigung im Sinne des 10. und 11. Hauptstücks 
sowie die Einbringung der Anklage und deren Vertretung im Hauptverfahren und im 
Verfahren vor dem Oberlandesgericht wegen folgender Vergehen oder Verbrechen: 

 1. Strafbare Verletzungen der Amtspflicht und verwandte strafbare Handlungen 
gemäß dem 22. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB), BGBl. Nr. 60/1974, 

 2. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung (§ 313 StGB), 
Geschenkannahme durch Machthaber sowie Förderungsmissbrauch gemäß §§ 
153 bis 153b StGB, 

 1. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 des Strafgesetzbuches - StGB, BGBl. Nr. 
60/1974), 

 2. Geschenkannahme durch Amtsträger oder Schiedsrichter (§ 304 StGB), 
 3. Abgeordnetenbestechung (§ 304a StGB), 
 4. Geschenkannahme durch Sachverständige (§ 306 StGB), 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren gemäß § 168b 

StGB, 
 4. Geschenkannahme durch Bedienstete oder Beauftragte gemäß § 168c Abs. 2 

StGB, 
 5. Geldwäscherei gemäß § 165 StGB, soweit die Vermögensbestandteile aus 

einem in Z 1, Z 2 oder Z 4 genannten Verbrechen oder Vergehen herrühren, 
kriminelle Vereinigung oder kriminelle Organisation gemäß §§ 278 und 278a 
StGB, soweit die Vereinigung oder Organisation auf die Begehung der in Z 1, 
Z 2 oder Z 4 genannten Verbrechen oder Vergehen ausgerichtet ist. 

 5. Bestechung (§ 307 StGB), 
 6. Verbotene Intervention (§ 308 StGB), 
 7. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung eines 

Amtsträgers (§§ 153 Abs. 2 zweiter Fall, 313 oder 74  Abs. 1 Z 4a StGB), 
 8. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB) 
 9.  Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b StGB) 

und Schwerer Betrug (§ 147 StGB) sowie Gewerbsmäßiger Betrug (§ 148 
StGB) auf Grund einer solchen Absprache, 

 10. Geschenkannahme durch Bedienstete oder Beauftragte (§ 168c Abs. 2 StGB), 
 11. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Vermögensbestandteile aus einem in 

Z 1 bis Z 7, Z 9 zweiter und dritter Fall und Z 10 genannten Vergehen oder 
Verbrechen herrühren, Kriminelle Vereinigung oder Kriminelle Organisation 
(§§ 278 und 278a StGB), soweit die Vereinigung oder Organisation auf die 
Begehung der in Z 1 bis Z 10 genannten Vergehen oder Verbrechen 
ausgerichtet ist. 

(2) § 313 StGB begründet nur dann eine Zuständigkeit der KStA, wenn durch 
dessen Anwendung die Zuständigkeit des Landesgerichts als Geschworenen- oder 
Schöffengericht begründet wäre. 

(2) Ermittlungsverfahren wegen der im § 20a Abs. 1 erwähnten Straftaten hat die 
Staatsanwaltschaft nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes grundsätzlich in 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung  zu führen, es sei denn, dass dessen Organe nicht rechtzeitig 
einschreiten können, das Bundesamt die Ermittlungen im Einvernehmen mit der 
Staatsanwaltschaft einer anderen Behörde oder Dienststelle übertragen hat oder sonst 
ein wichtiger Grund vorliegt, Anordnungen an andere Behörden oder Dienststellen der 
Kriminalpolizei zu richten. 

(3) … (3) … 
Zusammenhang und Zuständigkeitskonflikt bei Verfahren der KStA Zusammenhang und Zuständigkeitskonflikt bei Verfahren der KStA 

§ 28a. (1) Die KStA hat in den Fällen des Zusammenhangs gemäß den §§ 26 und 
27 vorzugehen. Die Zuständigkeit einer anderen Staatsanwaltschaft für das 
Ermittlungsverfahren auf Grund eines Zusammenhangs mit einer Straftat, für die das 
Landesgericht als Geschworenen- oder Schöffengericht im Hauptverfahren zuständig 
wäre (§ 26 Abs. 2), wird auch im Fall eines Verdachts einer im § 20a Abs. 1 erwähnten 
Tat nicht durchbrochen. Im Übrigen hat die Staatsanwaltschaft, die zuerst von einer 
Straftat im Sinne des § 20a Abs. 1 Kenntnis erlangt, die keinen Aufschub duldenden 
Anordnungen zu treffen und das Verfahren an die KStA abzutreten. 

§ 28a. (1) Die KStA hat in den Fällen des Zusammenhangs gemäß den §§ 26 und 
27 vorzugehen. Wäre nach der in § 26 Abs. 2 enthaltenen Rangfolge eine andere 
Staatsanwaltschaft zuständig, so kann die KStA das Verfahren gegen die 
Beschuldigten oder wegen der Straftaten, für die im Hauptverfahren ein Gericht 
höherer Ordnung zuständig wäre, trennen und der danach zuständigen 
Staatsanwaltschaft abtreten; gleiches gilt, wenn das Verfahren wegen die Zuständigkeit 
der KStA begründenden Straftaten beendet wird. 

(2) … (2) … 
(3) Die Generalprokuratur hat für den Fall eines Zuständigkeitskonflikts zwischen 

KStA und anderen Staatsanwaltschaften gemäß § 28 zu entscheiden, welchen von 
(3) Die Generalprokuratur hat für den Fall eines Zuständigkeitskonflikts zwischen 

KStA und anderen Staatsanwaltschaften gemäß § 28 zu entscheiden, welchen von 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ihnen nach den vorstehenden Absätzen die Zuständigkeit zukommt. ihnen nach den vorstehenden Absätzen die Zuständigkeit zukommt. Gleiches gilt für 

den Fall, dass die KStA als zuständige Staatsanwaltschaft bestimmt oder ihr ein 
Verfahren abgenommen werden soll. 

Bezirksgericht Bezirksgericht 
§ 30. (1) Dem Bezirksgericht obliegt das Hauptverfahren wegen Straftaten, die 

nur mit einer Geldstrafe oder mit einer Geldstrafe und einer ein Jahr nicht 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder nur mit einer solchen Freiheitsstrafe bedroht sind, 
mit Ausnahme 

§ 30. (1) Dem Bezirksgericht obliegt das Hauptverfahren wegen Straftaten, die 
nur mit einer Geldstrafe oder mit einer Geldstrafe und einer ein Jahr nicht 
übersteigenden Freiheitsstrafe oder nur mit einer solchen Freiheitsstrafe bedroht sind, 
mit Ausnahme 

 1. bis 3. …  1. bis 3. … 
  3a. das Vergehen der Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB), 

 4. bis 8. …  4. bis 8. … 
 9. des Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a Abs. 

3 1. Fall StGB) und 
 9. des Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a 

Abs. 3 und 3a 1. Fall StGB), 
  9a. die Vergehen der Geschenkannahme durch Amtsträger und Schiedsrichter 

(§ 304 Abs. 3 erster Satz  StGB) und der Bestechung (§ 307 Abs. 3 erster Satz 
StGB) und 

 10. …  10. … 
(2) … (2) … 

Örtliche Zuständigkeit Örtliche Zuständigkeit 
§ 36. (1) … § 36. (1) … 
(2) Im Falle der Abtretung eines Verfahrens hat über offene Anträge, Einsprüche 

und Beschwerden das vor der Abtretung zuständige Gericht, über einen Antrag auf 
Fortführung (§ 195) das Oberlandesgericht zu entscheiden, in dessen Sprengel sich die 
Staatsanwaltschaft befindet, die das Verfahren eingestellt hat. 

(2) Im Falle der Abtretung eines Verfahrens hat über offene Anträge, Einsprüche 
und Beschwerden das vor der Abtretung zuständige Gericht zu entscheiden, in dessen 
Sprengel sich die Staatsanwaltschaft befindet, die das Verfahren eingestellt hat. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 
Berichte an die Korruptionsstaatsanwaltschaft Berichte an die Korruptionsstaatsanwaltschaft 

§ 100a. (1) … § 100a. (1) … 
(2) Die KStA kann aus Zweckmäßigkeitsgründen und zur Vermeidung von 

Verzögerungen andere Staatsanwaltschaften um Durchführung einzelner Ermittlungs- 
oder sonstiger Amtshandlungen ersuchen. Diese sind verpflichtet, die KStA in vollem 
Umfang zu unterstützen und Hilfe bei der Strafverfolgung zu leisten. 

(2) Die KStA kann aus Zweckmäßigkeitsgründen und zur Vermeidung von 
Verzögerungen andere Staatsanwaltschaften um Durchführung einzelner Ermittlungs- 
oder sonstiger Amtshandlungen ersuchen. Diese haben solchen Ersuchen der KStA 
ohne Verzug zu entsprechen und im Übrigen die KStA in vollem Umfang, 
insbesondere auch durch Zuweisung entsprechend ausgestatteter Arbeitsplätze und des 
notwendigen Kanzlei- und Schreibdienstes für die Dauer vor Ort erforderlicher 
Amtshandlungen  zu unterstützen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

 § 514. (1) bis (5) … 
§ 514. (1) bis (5) … (6) Die durch das Bundesgesetz BGBl I Nr. xxx/2009 geänderten Bestimmungen 

der §§ 32 Abs. 1 und Abs. 3 und 41 Abs. 1 sind in auch in allen Verfahren 
anzuwenden, in denen die Hauptverhandlung auf Grund einer vor dem 1. Juni 2009 
eingebrachten Anklage nach dem 1. August 2009 beginnt oder gemäß § 276a zweiter 
Satz wegen Zeitablaufs nach diesem Zeitpunkt neu durchzuführen ist. 

 (7) Die Bestimmungen der §§ 20a Abs. 1 und 2, 28a Abs. 1 und 3, 30 Abs. 1, 36 
Abs. 2, 100a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. xxxx/2009 treten 
mit xx.xxxx.xxxx in Kraft. Soweit die KStA nicht gemäß § 28a Abs. 2 vorgeht, bleibt 
sie für alle Verfahren zuständig, in denen eine Zuständigkeit auf Grund der 
Bestimmungen der §§ 20a und 28a in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 
109/2007 begründet war, sofern diese mit In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes noch 
nicht beendet wurden. Nach Aufhebung der verfahrensbeendenden Entscheidung ist 
jedoch nach den neuen Bestimmungen vorzugehen. 

Änderung des Staatsanwaltschaftsgesetzes  

Korruptionsstaatsanwaltschaft Korruptionsstaatsanwaltschaft 
§ 2a. (1) Zur Durchführung einer wirksamen bundesweiten Verfolgung von 

Korruption, gerichtlich strafbaren Verletzungen der Amtspflicht und verwandten 
Straftaten sowie zur Wahrnehmung zentraler Funktionen im Bereich der justiziellen 
Rechtshilfe und der Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen der 
Europäischen Union sowie den Justizbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union wegen solcher Straftaten besteht am Sitz des Oberlandesgerichts Wien für das 
gesamte Bundesgebiet unter der Bezeichnung „Korruptionsstaatsanwaltschaft“ (KStA) 
eine zentrale Staatsanwaltschaft. 

§ 2a. (1) Zur Durchführung einer wirksamen bundesweiten Verfolgung von 
Korruption (§ 20a StPO) sowie zur Wahrnehmung zentraler Funktionen im Bereich der 
justiziellen Rechtshilfe und der Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen 
der Europäischen Union sowie den Justizbehörden der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union wegen solcher Straftaten besteht am Sitz der 
Oberstaatsanwaltschaft Wien für das gesamte Bundesgebiet unter der Bezeichnung 
„Korruptionsstaatsanwaltschaft“ (KStA) eine zentrale Staatsanwaltschaft. 

(2) Der Wirkungsbereich der KStA erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet.  
Außenstellen der KStA sind an den Oberlandesgerichten Linz, Innsbruck und Graz 
einzurichten Die personelle Ausstattung der KStA und ihrer Außenstellen hat auf die 
für ihre Aufgaben erforderlichen rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und sonstigen 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Eignungen sowie auf hinreichende Erfahrungen im 
Tätigkeitsbereich Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Wirkungsbereich der KStA erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet. 
Die personelle Ausstattung der KStA hat auf die für ihre Aufgaben erforderlichen 
rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und sonstigen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Eignungen sowie auf hinreichende Erfahrungen im Tätigkeitsbereich Bedacht zu 
nehmen. 

(3) …[aufgehoben durch BGBl. I Nr. 40/2009] (3) …[aufgehoben durch BGBl. I Nr. 40/2009] 
(4) Für die KStA sind im Übrigen die für die Staatsanwaltschaften geltenden 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
sie in den Fällen des § 8 Abs. 1 der Oberstaatsanwaltschaft Wien gemäß § 8 Abs. 3 

(4) In den im Gesetz vorgesehenen Fällen hat die KStA gegenüber der 
Oberstaatsanwaltschaft Wien zu berichten. In den im Gesetz vorgesehenen Fällen hat 
die KStA gegenüber der Oberstaatsanwaltschaft Wien zu berichten. § 8 Abs. 1 erster 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zweiter Satz zu berichten hat. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat sodann gemäß § 8a 
vorzugehen. 

Satz gilt sinngemäß mit der Maßgabe, dass die KStA vor einer Beendigung des 
Ermittlungsverfahrens nach den Bestimmungen des 10. bis 12. Hauptstücks der StPO 
zu berichten hat. 

(5) … (5) … 
Referate und Gruppen Referate und Gruppen 

§ 5. (1) bis (3) … § 5. (1) bis (4) … 
(4) Dem Leiter einer staatsanwaltlichen Gruppe obliegt im Rahmen der Aufsicht 

über die unterstellten Staatsanwälte insbesondere auch die Revision ihrer 
Erledigungen. Der Leiter einer Staatsanwaltschaft kann Staatsanwälten, die über die 
entsprechende Eignung verfügen und mindestens ein Jahr als Staatsanwalt oder als 
Richter tätig waren, die Leitung des Ermittlungsverfahrens mit Ausnahme der 
Beendigung oder Fortführung nach dem 10. und 11. Hauptstück der StPO sowie der 
Erhebung der Anklage zur selbständigen Behandlung übertragen. Staatsanwälten, die 
insgesamt fünf Jahre als Staatsanwalt oder als Richter tätig waren, kann der Leiter nach 
Maßgabe ihrer persönlichen und fachlichen Eignung darüber hinaus bestimmte 
allgemein umschriebene Aufgaben und Befugnisse zur gänzlich selbständigen 
Behandlung übertragen. Dabei ist auf die Bedeutung dieser Aufgaben und Befugnisse 
Bedacht zu nehmen. 

(4) Dem Leiter einer staatsanwaltlichen Gruppe obliegt im Rahmen der Aufsicht 
über die unterstellten Staatsanwälte insbesondere auch die Revision ihrer 
Erledigungen. Der Leiter einer Staatsanwaltschaft kann Staatsanwälten, die über die 
entsprechende Eignung verfügen und mindestens ein Jahr als Staatsanwalt oder als 
Richter tätig waren, die Leitung des Ermittlungsverfahrens mit Ausnahme der 
Einbringung der Anklage beim Landesgericht als Schöffen- und Geschworenengericht 
zur selbständigen Behandlung übertragen. Staatsanwälten, die insgesamt drei Jahre als 
Staatsanwalt oder als Richter tätig waren, kann der Leiter nach Maßgabe ihrer 
persönlichen und fachlichen Eignung darüber hinaus bestimmte allgemein 
umschriebene Aufgaben und Befugnisse zur gänzlich selbständigen Behandlung 
übertragen. Dabei ist auf die Bedeutung dieser Aufgaben und Befugnisse Bedacht zu 
nehmen. 

(5) Die Einstellung des Verfahrens wegen einer Straftat, für die das Landesgericht 
als Geschworenen- oder Schöffengericht im Hauptverfahren zuständig wäre, und die 
Behandlung darauf gerichteter Anträge (§ 108 StPO), die Behandlung eines Einspruchs 
wegen Rechtsverletzung (§ 106 StPO) oder eines Antrags auf Fortführung des 
Verfahrens (§ 195) sowie eine Fortführung des Verfahrens gemäß § 193 Abs. 2 Z 2 
StPO ist jedenfalls einer Revision vorzubehalten. 

(5) Die Einstellung des Verfahrens wegen einer Straftat, für die das Landesgericht 
als Geschworenen- oder Schöffengericht im Hauptverfahren zuständig wäre, und die 
Behandlung darauf gerichteter Anträge (§ 108 StPO) oder eines Antrags auf 
Fortführung des Verfahrens wegen solcher Straftaten ist jedenfalls einer Revision 
vorzubehalten. 

Berichte der Staatsanwaltschaften Berichte der Staatsanwaltschaften 
§ 8. (1) Die Staatsanwaltschaften haben über Strafverfahren, an denen wegen der 

Bedeutung der aufzuklärenden Straftat oder der Person des Tatverdächtigen ein 
besonderes öffentliches Interesse besteht, oder in denen noch nicht hinreichend 
geklärte Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu beurteilen sind, von sich aus 
der jeweils übergeordneten Oberstaatsanwaltschaft unter Mitteilung der etwa schon 
getroffenen Anordnungen zu berichten und in diesen Berichten zum beabsichtigten 
weiteren Vorgehen Stellung zu nehmen. Über Strafanzeigen gegen Mitglieder eines 
allgemeinen Vertretungskörpers ist jedenfalls zu berichten, wenn ein Zusammenhang 
mit der politischen Tätigkeit des Mitglieds  nicht auszuschließen ist. 

§ 8. (1) Die Staatsanwaltschaften haben über Strafverfahren, an denen wegen der 
Bedeutung der aufzuklärenden Straftat oder der Person des Tatverdächtigen ein 
besonderes öffentliches Interesse besteht, oder in denen noch nicht hinreichend 
geklärte Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung zu beurteilen sind, von sich aus 
der jeweils übergeordneten Oberstaatsanwaltschaft unter Mitteilung der etwa schon 
getroffenen Anordnungen zu berichten und in diesen Berichten zum beabsichtigten 
weiteren Vorgehen Stellung zu nehmen. Über Strafverfahren gegen Mitglieder eines 
allgemeinen Vertretungskörpers ist jedenfalls zu berichten, es sei denn, dass ein 
Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des Mitglieds  auszuschließen ist. 

(2) … (2) … 
(3) Berichte nach Abs. 1 sind anlässlich der ersten Anordnung zu erstatten, in (3) Berichte nach Abs. 1 sind anlässlich der ersten Anordnung zu erstatten, in 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
zweifelhaften Fällen schon davor (Anfallsbericht). Über den Fortgang des Verfahrens 
ist jedenfalls vor einer Beendigung des Ermittlungsverfahrens nach den Bestimmungen 
des 10. bis 12. Hauptstückes der StPO und im Hauptverfahren, jedenfalls vor dem 
Rücktritt von der Anklage und vor Abgabe eines Verzichts auf die Rechtsmittel der 
Nichtigkeitsbeschwerde oder Berufung zu berichten. 

zweifelhaften Fällen schon davor (Anfallsbericht). Im Übrigen richten sich Zeitpunkt 
und Art der Berichterstattung über den Fortgang des Verfahrens nach den besonderen 
Anordnungen der Oberstaatsanwaltschaft. 

(4) Im Übrigen richtet sich Zeitpunkt und Art der Berichterstattung nach den 
besonderen Anordnungen der Oberstaatsanwaltschaften. Der Pflicht zur 
Berichterstattung über eine beabsichtige Verfügung oder Erledigung stehen 
Anordnungen und Anträge, die wegen Gefahr im Verzug sofort gestellt werden 
müssen, nicht entgegen. 

(4) Der Pflicht zur Berichterstattung über eine beabsichtige Verfügung oder 
Erledigung stehen Anordnungen und Anträge, die wegen Gefahr im Verzug sofort 
gestellt werden müssen, nicht entgegen. 

Erlässe und Berichte der Oberstaatsanwaltschaften Erlässe und Berichte der Oberstaatsanwaltschaften 
§ 8a. (1) Die Oberstaatsanwaltschaften haben Berichte gemäß § 8 zu prüfen und 

das Ergebnis der Prüfung samt den gegebenenfalls erforderlichen Anordnungen der 
berichtenden Staatsanwaltschaft mitzuteilen. 

§ 8a. (1) Die Oberstaatsanwaltschaften haben Berichte gemäß § 8 zu prüfen und 
gegebenenfalls die erforderlichen Anordnungen zu erteilen. 

(2) … (2) … 
(3) Zur Förderung einer einheitlichen Rechtsanwendung sowie zur 

Berichterstattung gegenüber gesetzgebenden Körperschaften, ihren Organen und 
internationalen Organisationen kann der Bundesminister für Justiz gemäß § 8 Abs. 2 
vorgehen. Er kann in diesen Fällen von den Oberstaatsanwaltschaften auch Berichte 
über die Sachbehandlung in einzelnen Verfahren anfordern. Dies ist im Tagebuch und 
im Ermittlungsakt ersichtlich zu machen. 

(3) In Wahrnehmung seiner Aufsichts- und Weisungsbefugnisse (§ 29a), zur 
Förderung einer einheitlichen Rechtsanwendung sowie zur Berichterstattung 
gegenüber gesetzgebenden Körperschaften, ihren Organen und internationalen 
Organisationen kann der Bundesminister für Justiz gemäß § 8 Abs. 2 vorgehen. Er 
kann in diesen Fällen von den Oberstaatsanwaltschaften auch Berichte über die 
Sachbehandlung in einzelnen Verfahren anfordern. Dies ist im Tagebuch ersichtlich zu 
machen. 

Berichte über besondere Ermittlungsmaßnahmen Berichte über besondere Ermittlungsmaßnahmen 
§ 10a. (1) Über beabsichtigte Anordnungen einer optischen oder akustischen 

Überwachung von Personen nach § 136 Abs. 1 Z 2 und 3 StPO oder eines 
automationsunterstützten Datenabgleichs nach § 141 Abs. 2 und Abs. 3 StPO haben 
die Staatsanwaltschaften den Oberstaatsanwaltschaften zu berichten; § 8 Abs. 4 letzter 
Satz gilt entsprechend. 

§ 10a. (1) Über beabsichtigte Anordnungen einer optischen oder akustischen 
Überwachung von Personen nach § 136 Abs. 1 Z 2 und 3 StPO oder eines 
automationsunterstützten Datenabgleichs nach § 141 Abs. 2 und Abs. 3 StPO haben 
die Staatsanwaltschaften den Oberstaatsanwaltschaften zu berichten; § 8 Abs. 4 gilt 
entsprechend. 

(2) bis (4) … (2) bis (4) … 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 42. (1) bis (12) … § 42. (1) bis (12) … 
 (13) Die Bestimmungen der §§ 2a Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, 5 Abs. 4 und Abs. 5, 

8 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4, 8a Abs. 1 und Abs. 3 sowie 10a Abs. 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl I Nr. xxxx/2009 treten mit xx.xxxx. 2009 in Kraft. 
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